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Satzung
der Gemeinde Ostseebad Börgerende-Rethwisch

südlich der Ostseeküste und westlich angrenzend
an das Ferienhausgebiet am Strandweg

über die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 17
Landkreis Rostock

Bearbeitungsstand: 01.08.2023ENTWURF

TEIL A: PLANZEICHNUNG

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert
worden ist, wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung
vom ............................... folgende Satzung über die 1. Änderung des
Bebauungsplans Nr. 17, südlich der Ostseeküste und westlich
angrenzend an das Ferienhausgebiet am Strandweg, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen:

SATZUNG DER GEMEINDE OSTSEEBAD BÖRGERENDE-RETHWISCH
ÜBER DIE 1. ÄNDERUNG DES BEBAUUNGSPLANS NR. 17

BürgermeisterBörgerende-Rethwisch, (Siegel )

Hagemeister

Übersichtsplan M 1 : 10 000

  VERFAHRENSVERMERKE
 1.     Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom 18.02.2016. Der
         Aufstellungsbeschluss ist in der Zeit vom .................................... bis zum .....................................
         durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsübliche bekanntgemacht worden.
 2.     Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 LPlG beteiligt
         worden.
 3.     Die Öffentlichkeit konnte sich in der Zeit vom 05.09.2016 bis zum 23.09.2016 im Amt Bad Do-
         beran-Land während der Dienst- und Öffnungszeiten über die allgemeinen Ziele und Zwecke
         sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten und sich innerhalb dieser Frist
         zur Planung äußern. Die Möglichkeit zur Unterrichtung und Äußerung ist in der Zeit vom
         19.08.2016 bis zum 05.09.2016 durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln ortsüblich be-
         kanntgemacht worden. Dabei ist auch bekannt gemacht worden, dass der Bebauungsplan im
         beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgestellt
         werden soll.
 4.     Die Gemeindevertretung hat am 31.08.2023 den Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans
         mit Begründung gebilligt und zur Veröffentlichung im Rahmen des vereinfachten Verfahrens
         nach § 13 BauGB bestimmt.
 5.     Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplans ist mit der Begründung in der Zeit vom
         28.09.2023 bis zum ............................  im Internet auf der Homepage des Amtes Bad Doberan-
         Land (https://www.amt-doberan-land.de/) unter dem Menüpunkt „Bauleitplanung“ nach § 3
         Abs. 2 Satz 1 BauGB veröffentlicht worden. Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet haben im
         gleichen Zeitraum die zu veröffentlichen Unterlagen während der Dienst- und Öffnungszeiten
         nach § 3 Abs. 2 Satz 2  BauGB im Amt Bad Doberan-Land zu jedermanns Einsichtnahme öffent-
         lich ausgelegen. Die Veröffentlichung im Internet sowie die öffentliche Auslegung ist mit dem
         Hinweis, dass Stellungnahmen während der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden können
         und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben können, in
         der Zeit vom 13.09.2023 bis zum ......................................... durch Aushang an den Bekannt-
         machungstafeln sowie im Internet auf der Homepage des Amtes Bad Doberan-Land
         (https://www.amt-doberan-land.de/) unter dem Menüpunkt „Bauleitplanung“ ortsüblich bekannt-
         gemacht worden.
 6.     Den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist mit Mail vom
         ............................ unter Mitteilung der Internetadresse unter der der Planentwurf und die Be-
         gründung abgerufen werden können, Gelegenheit zur Stellungnahme nach § 13 Abs. 2 Satz 1
         Nr. 3 BauGB gegeben worden.
 7.     Die Gemeindevertretung hat die fristgemäß abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit
         sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am ..............................................
         geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.
 8.     Die 1. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
         (Teil B), wurde am .................................. von der Gemeindevertretung als Satzung beschlossen.
         Die Begründung zur 1. Änderung des Bebauungsplans wurde mit Beschluss der Gemeinde-
         vertretung vom .......................................... gebilligt.

vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB

0

Maßstab 1 : 1 000

10 20 30 50m40

Planunterlage:
-Auszug aus dem Bebauungsplan Nr. 17
 der Gemeinde Börgerende-Rethwisch (abgeschwächte Darstellung),
 rechtskräftig seit dem 20.08.2010
-Auszug aus dem Liegenschaftskataster vom 19.04.2016
 Vermessungsbüro Hansch & Bernau, ÖbVI
 Talliner Str.1, 18107 Rostock, Tel.:0381-776710

Es gilt die Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung -BauNVO-)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist, sowie die Verordnung über die
Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -PlanzV-)
vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I
S. 1802) geändert worden ist.

Planzeichen                                            Erläuterung                                                                Rechtsgrundlage
I. FESTSETZUNGEN
ART DER BAULICHEN NUTZUNG                                                                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

Gegenstand der 1. Änderung des Bebauungsplans sind nur die schwarz bzw. farbig hervorgehobenen
Festsetzungen und die mit diesen verbundenen schwarzen Schrift- oder Planzeichen sowie die ge-
änderten und ergänzten Festsetzungen. Die abgeschwächt hinterlegte Planzeichnung des Ursprungs-
plans ist nicht Bestandteil der 1. Änderung des Bebauungsplans.

Der B-Plan Nr. 17 wird im Teil B (Text) wie folgt geändert und ergänzt:

Hagemeister
BürgermeisterBörgerende-Rethwisch, (Siegel )

TEIL B: TEXT

Ausschnitt aus dem Bebauungsplan Nr. 17
der Gemeinde Börgerende-Rethwisch, rechtskräftig seit dem 20.08.2010

1

MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG                                                     (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
                              Grundfläche
                              Oberkante in m über HN

GR 
OK

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN                               (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MAẞNAHMEN UND FLÄCHEN FÜR MAẞNAHMEN ZUM
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND LANDSCHAFT
                                                                                                                              (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB)
                              Bezeichnung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
                              von Boden, Natur und Landschaft (siehe Text Nr. 6 und 7)         (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

SONSTIGE PLANZEICHEN
                              Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
                              hier: Abgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
                                      Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft                   (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

                              entfallende bisherige Festsetzung

II. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN                                                                                 (§ 9 Abs. 6 BauGB)
                              Schutzgebiete und Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts

Schutzgebiete und Schutzobjekte:

                              Küstenschutzstreifen                                                                            (§ 29 NatSchAG M-V)

IV. DARSTELLUNGEN OHNE NORMCHARAKTER

                              vorhandene Flurstücksgrenze vermarkt

                              vorhandene Flurstücksgrenze unvermarkt

                              Flurstücksbezeichnung

K

11
130

 9.     Die 1. Änderung des Bebauungsplans, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem
         Text (Teil B), wird hiermit ausgefertigt.

Hagemeister
BürgermeisterBörgerende-Rethwisch, (Siegel )

Hagemeister
BürgermeisterBörgerende-Rethwisch, (Siegel )

10.    Der Beschluss über die 1. Änderung des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei der der Plan auf
         Dauer während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den
         Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind in der Zeit vom ................................................. bis zum
         ......................................... durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekannt-
         machung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
         und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB) und weiter
         auf Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§§ 44 BauGB) hingewiesen
         worden. Die Satzung ist mit Ablauf des ................................................ in Kraft getreten.
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GRÜNFLÄCHEN                                                                                                        (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

                              private Grünflächen

Zweckbestimmung:

                              Entwässerungsgraben

                              Erhaltung von Bäumen                                           (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a BauGB)

                              Der besondere Nutzungszweck von Flächen, der durch besondere städtebauliche
                              Gründe erforderlich wird, hier: Umwelt,- Tauch- und Wassersportbasis
                                                                                                                                     (§ 9 Abs. 1 Nr. 9 BauGB)
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1.       In der textlichen Festsetzung Nr. 1 werden „Büroräume“ als zulässige Nutzungsart ergänzt.
Text 1 neu:
Sonstiges Sondergebiet „Reitpension“
(SO/RP 1)
Das sonstige Sondergebiet „Reitpension“ dient
der Unterbringung von Gebäuden und Anlagen
für die Pferdehaltung zu Zwecken der Ausübung
des Reitsports sowie der Unterbringung von
Feriengästen.
Zulässig sind:
- Pferdestall mit Pferdeboxen, Lagerräumen für
  Futtermittel, Heu und Stroh sowie Geräte- und
  Abstellräumen,
- geschlossenes Mistlager,
- Gebäude mit
       - einer Wohnung für Betriebsinhaber sowie
       - Räumen für die pensionsmäßige
         Unterbringung von Feriengästen,
- Büroräume.

Text 1 bisher:
Sonstiges Sondergebiet „Reitpension“
(SO/RP 1)
Das sonstige Sondergebiet „Reitpension“ dient
der Unterbringung von Gebäuden und Anlagen
für die Pferdehaltung zu Zwecken der
Ausübung des Reitsports sowie der
Unterbringung von Feriengästen.
Zulässig sind:
- Pferdestall mit Pferdeboxen, Lagerräumen für
  Futtermittel, Heu und Stroh sowie Geräte- und
  Abstellräumen,
- geschlossenes Mistlager,
- Gebäude mit
       - einer Wohnung für Betriebsinhaber sowie
       - Räumen für die pensionsmäßige
         Unterbringung von Feriengästen

2.       Die textliche Festsetzung Nr. 2 wird wie folgt neu gefasst:

Text 2 neu:
sonstige Sondergebiete „Ferienwohnen und
Beherbergung“ (SO/FB 2 bis SO/FB 4)
Die sonstigen Sondergebiete „Ferienwohnen
und Beherbergung“ dienen der Unterbringung
und der Versorgung von Feriengästen.
Zulässig sind:
- Ferienhäuser und Ferienwohnungen,
- kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes
  mit bis zu 20 Betten,
- Läden und Serviceeinrichtungen für den
  maritimen, Sport- und Freizeitbedarf,
- Anlagen für kulturelle, soziale und
  gesundheitliche Zwecke,
- Räume für freie Berufe des
  Gesundheitswesens

Text 2 bisher:
sonstige Sondergebiete „Sport- und
Freizeiteinrichtungen mit Beherbergung“
(SO/SFB 2 bis SO/SFB 4)
Die sonstigen Sondergebiete „Sport- und
Freizeiteinrichtungen mit Beherbergung“ dienen
zu Zwecken der Ausübung des Freizeitsports
und der gesundheitsfördernden Betätigung und
der Unterbringung und Versorgung von
Feriengästen.
Zulässig sind:
- Anlagen und Einrichtungen für Sport und Spiel
  sowie für gesundheitsfördernde Betätigung
- Läden und Serviceeinrichtungen für den
  maritimen Sport- und Freizeitbedarf,
- Anlagen für kulturelle, soziale und
  gesundheitliche Zwecke,
- Räume und Gebäude für freie Berufe des
  Gesundheitswesens,
- kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes
  mit bis zu 20 Betten, Ferienhäuser und
  Ferienwohnungen.
Ferienhäuser und Ferienwohnungen sind den
Sport- und Freizeiteinrichtungen im Ausmaß der
Flächeninanspruchnahme unterzuordnen.

3.       In der textlichen Festsetzung Nr. 4 werden die Begriffe „SO/SFB 1 bis SO/SFB 4“ durch die Begriffe
          „SO/FB 1 bis SO/FB 4“ ersetzt.

Text 4 neu:
In den sonstigen Sondergebieten SO/FB 1 bis
SO/FB 4 sind überdachte Stellplätze und
Garagen erst ab einem Abstand von 2 m zur
Straßenbegrenzungslinie zulässig.

Text 4 bisher:
In den sonstigen Sondergebieten SO/SFB 1 bis
SO/SFB 4 sind überdachte Stellplätze und
Garagen erst ab einem Abstand von 2 m zur
Straßenbegrenzungslinie zulässig.

4.       In der textlichen Festsetzung Nr. 6 werden die Sätze 4, 5 und 9 gestrichen.
Text 6 neu:
Die mit Nr. 1 (in einer Raute) bezeichnete Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
darf als extensive Pferdeweide genutzt werden.
Sie ist in ihrem Artenbestand zu erhalten. Das
extensive Pflegemanagement beinhaltet
folgende Anforderungen:
- kein Walzen oder Schleppen während der
  Hauptbrutzeit von Wiesenbrütern (15.03. -
  15.06.)
- keine Mahd vor dem 15.06.
- keine gleichzeitige Mahd aller Flächen
- keine Gülleanwendung, stattdessen restriktive
  Düngung
- keine Anwendung chemischer Pflanzenschutz
  mittel,
Zur Extensivweide sind 2 m breite
Saumbereiche als kräuterreiche Wiese
anzulegen. Der Einsatz von Dünger, Pestiziden
und ähnlichen Mitteln innerhalb der Wiese ist
unzulässig. Eine einmalige Mahd pro Jahr nach
dem 1. Juli ist zulässig.

Text 6 bisher:
Die mit Nr. 1 (in einer Raute) bezeichnete Fläche
für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
darf als extensive Pferdeweide genutzt werden.
Sie ist in ihrem Artenbestand zu erhalten. Das
extensive Pflegemanagement beinhaltet
folgende Anforderungen:
- kein Walzen oder Schleppen während der
  Hauptbrutzeit von Wiesenbrütern (15.03. -
  15.06.)
- keine Mahd vor dem 15.06.
- keine gleichzeitige Mahd aller Flächen
- keine Gülleanwendung, stattdessen restriktive
  Düngung
- keine Anwendung chemischer Pflanzenschutz
  Mittel.
10% der Fläche sind nach Schaffung günstiger
Wachstumsbedingungen gemäß DIN 118915 mit
Gehölzgruppen zu bepflanzen. Je 1,5 m² der zu
bepflanzenden Fläche ist ein Gehölz gemäß
Pflanzenliste anzupflanzen. Zur Extensivweide
sind 2 m breite Saumbereiche als kräuterreiche
Wiese anzulegen. Der Einsatz von Dünger,
Pestiziden und ähnlichen Mitteln innerhalb der
Wiese ist unzulässig. Eine einmalige Mahd pro
Jahr nach dem 1. Juli ist zulässig. Die Gehölz-
und Saumbereiche sind vor Verbiss durch einen
Zaun zu schützen.

5.       Die textliche Festsetzung Nr. 7 wird durch eine neue Festsetzung Nr. 7 ersetzt:
Text 7 neu:
Innerhalb der mit Nr. 2 (in einer Raute)
bezeichneten Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung ist ein
Kleingewässer mit Erlensaum und Pufferstreifen
anzulegen. Das Kleingewässer ist mit
unterschiedlichen Böschungsneigungen
zwischen 1:3 und 1:10 und mit
Flachwasserbereichen (20 - 40 cm tief) und
Tiefwasserbereichen (1 m - 1,5 m tief)
herzustellen und mit einem 5 m Pufferstreifen
von der umgebenden Pferdeweide
abzugrenzen.

Text 7 bisher:
Innerhalb der mit Nr. 2 (in einer Raute)
bezeichneten Fläche für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft ist eine Senke
als Überschwemmungsbereich naturnah zu
gestalten. Die Senke soll 10% der
Maßnahmefläche ausmachen. Ein Zehntel der
Senke soll 2 m tief sein. Die Böschungsufer
sind mit wechselnden Böschungsneigungen
von 1:3 bis 1:5 auszubilden und der
Sukzession zu überlassen. Die weiteren
Flächen der Maßnahmefläche werden als
Wildkrautflur angelegt und ebenfalls der
Sukzession überlassen. Eine einmalige Mahd
pro Jahr nach dem 1. Juli ist zulässig.

6.       Die textliche Festsetzung Nr. 8 wird aufgehoben.
          Wortlaut der aufzuhebenden Festsetzung:

8.    Innerhalb der mit Nr. 3 (in einer Raute) bezeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur
       Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist eine natürliche Ausbildung und
       Entwicklung der Frischwiese zu ermöglichen. Die Fläche ist gegenüber der mit Nr. 1 (in einer
       Raute) bezeichneten Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
       Boden, Natur und Landschaft durch einen Zaun zu schützen. Notwendige Pflege- und Unterhal-
       tungsmaßnahmen am Graben sind zulässig. Eine einmalige Mahd pro Jahr nach dem 1. Juli ist
       zulässig.

7.       In der textlichen Festsetzung Nr. 17 wird in Satz 1 die Zahl 8 durch die Zahl 7 und das Wort „bis“
          durch ein Komma ersetzt. In Satz 2 werden bei der Aufzählung der Baugebiete die Begriffe
          „SO/SFB 2 bis SO/SFB 4“ durch „SO/FB 2 bis SO/FB 4 ersetzt.

Text 17 neu:
Die Maßnahmen unter den textlichen
Festsetzungen Nr. 6, 7 und Nr. 11 dienen
dem Ausgleich von Eingriffen in Natur und
Landschaft im Sinne des § 1a Abs. 3
BauGB. Diese, sowie die Maßnahmen
außerhalb des Geltungsbereichs des
Bebauungsplans (siehe Hinweis B), werden
den Grundstücken innerhalb der
Baugebiete SO/RP 1, SO/FB 2 bis SO/FB 4
sowie innerhalb der
Verkehrsflächengesammelt zugeordnet.
Verteilungsmaßstab ist die überbaubare
Grundstücksfläche.

Text 17 bisher:
Die Maßnahmen unter den textlichen
Festsetzungen Nr. 6 bis 8 und Nr. 11
dienen dem Ausgleich von Eingriffen in
Natur und Landschaft im Sinne des § 1a
Abs. 3 BauGB. Diese, sowie die
Maßnahmen außerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans
(siehe Hinweis B), werden den
Grundstücken innerhalb der Baugebiete
SO/RP 1, SO/SFB 2 bis SO/SFB 4 sowie
innerhalb der Verkehrsflächengesammelt
zugeordnet. Verteilungsmaßstab ist die
überbaubare Grundstücksfläche.
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                              Sonstige Sondergebiete Ferienwohnen und Beherbergung                        (§ 11 BauNVO)

                              Gehölzbestand

III. KENNZEICHNUNGEN
                              Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen
                              äußere Einwirkungen oder bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen
                              Naturgewalten erforderlich sind, hier: überflutungsgefährdeter Bereich
                                                                                                                                       (§ 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB)

                              Aufhebung Erhaltungsgebot Bäume

                              Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
         Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

                                                                                                                                 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Hinweise:
Dem Hinweis B wird folgender Satz angefügt:
Der Ausgleich für Eingriffe auf der Fläche mit dem besonderen Nutzungszweck Umwelt,- Tauch- und
Wassersportbasis erfolgt durch Abbuchung von 1.116 m² Kompensationsflächenäquivalent (KFÄ)
von einem bei der unteren Naturschutzbehörde geführten Ökokonto in der Landschaftszone
„Ostseeküstenland“.

                              nachrichtlich: aktueller Gebäudebestand, grafisch ergänzt, ohne Vermessungsgenauigkeit

Den Hinweisen werden folgende Hinweise „C“ und „D“ angefügt:
C       Auf die Bestimmungen des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG wird hingewiesen. Danach ist es zum
         Schutz von Brutstätten verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen
         oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und
         andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden oder auf den
         Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zu-
         wachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.
D      Zum Schutz der Amphibien ist während der Bauzeit der Umwelt-, Tauch- und Wassersportbasis
         vor Beginn der Rückwanderung aus den Laichgewässern ab Ende April ein temporärer Amphi-
         bienschutzzaun entlang der Süd- und Ostseite der Fläche zu errichten. Der Amphibienschutz-
         zaun muss so hergestellt werden, dass das Einwandern von Amphibien in das Baufeld verhin-
         dert wird.
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